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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 21.05.2019 (GBl. S. 161, 186) 
 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Im Allgemeinen Wohngebiet sind abweichend von § 4 Abs. 3 Nrn. 1 - 5 BauNVO 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

 Zahl der Vollgeschosse,  
 Grundflächenzahl (GRZ),  
 Geschossflächenzahl (GFZ), 
 Höhe der baulichen Anlagen. 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1 Es gilt die in der Planzeichnung festgesetzte maximale Traufhöhe (TH) in m ü. NN 
(Meter über Normalnull). Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der äußeren Wandflä-
che mit der Oberkante der Dachhaut. 

1.3.2 Es gilt die in der Planzeichnung festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GH) in m ü. 
NN (Meter über Normalnull). Die maximale Gebäudehöhe wird gemessen an der 
obersten Dachbegrenzungskante.  

1.3.3 Die festgesetzte Gebäudehöhe kann durch technische Aufbauten oder Bauteile um 
maximal 1 m überschritten werden. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die offene Bauweise.  



Stadt Todtnau – Gemarkung Schlechtnau Stand:12.12.2019 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Bergstraße“ gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 13b BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 2 von 9 

 

19-12-12 Bebauungsvorschriften (19-11-28).docx 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.5.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

Hinweis: 

Durch die überbaubaren Grundstücksflächen wird der nach § 4 Abs. 3 LBO erforder-
liche Waldabstand von 30 m teilweise unterschritten. Die Unterschreitung durch 
bauliche Anlagen kann unter bestimmten Voraussetzungen (§ 56 LBO) zugelassen 
werden. Aus forstlicher Sicht kann eine atypische Gefahrensituation geschaffen 
werden, indem durch entsprechende waldbauliche Behandlung des angrenzenden 
Waldes auf einer Tiefe von 30 m (Traufbewirtschaftung) eine Gefährdung der Ge-
bäude verhindert wird. Die diesbezüglich abschließende Entscheidung hat die zu-
ständige Baurechtsbehörde zu treffen. 

1.5.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassen-
überdachungen, sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervor-
bauten dürfen die Baugrenzen bis zu 1,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter 
als 5,0 m sind und über das jeweilige Baugebiet nicht hinausragen (z. B. in die Ver-
kehrsfläche).  

1.5.3 Dachvorsprünge bis 0,60 m dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge über-
schreiten, jedoch nicht über die Grundstücksgrenze hinaus. 

1.6 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.6.1 Kfz-Stellplätze, Garagen und Carports sowie offene Fahrrad-Stellplätze sind im ge-
samten Baugebiet zulässig. Zur öffentlichen Verkehrsfläche ist ein Mindestabstand 
von 0,5 m einzuhalten. 

1.6.2 Die maximale Traufhöhe von Garagen und Carports beträgt 3,5 m bezogen auf das 
natürliche Gelände gemessen an den vier äußeren Gebäudeeckpunkten (arithmeti-
sches Mittel). 

1.6.3 Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brutto-Rauminhalt sind außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen unzulässig. 
 

Hinweis: 
Für bauliche Anlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und 
Längenbeschränkungen nach § 6 LBO. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Bauwei-
se (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schot-
terrasen, wassergebundene Decke) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen.  

1.7.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination 
des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet 
wird, ist dauerhaft auszuschließen. 
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1.7.3 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung wird zum Schutz nachtaktiver In-
sekten die Verwendung LED Leuchten mit einem Lichtspektrum um 590 nm, ohne 
UV Anteil festgesetzt. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine 
Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt (streulichtarm). 

1.7.4 Die privaten Grünflächen werden als Gewässerrandstreifen festgesetzt. Bauliche 
Anlagen sind innerhalb der privaten Grünfläche unzulässig, ausgenommen hiervon 
ist außerhalb der Flächen F1 (Gewässerufer) eine kombinierte Zufahrt zur Gewäs-
serbewirtschaftung und Grundstückserschließung zulässig. Die Flächen F1 (Ge-
wässerufer) sind mit standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. Alternativ können 
standortgerechte Weidenstecklinge verwendet werden.  

1.7.5 Die entlang der Bergstraße vorhandene Trockenmauer ist dauerhaft zu sichern und 
zu erhalten. Ein Verfugen mit Mörtel oder ein Abbruch der Mauer ist nicht zulässig. 
Sofern die Mauer im Hinblick auf Verkehrslasten oder sonstigen statischen oder 
bautechnischen Gründen in Teilen nicht erhalten werden kann, ist auf dem Bau-
grundstück die Herstellung einer Trockenmauer in vergleichbaren Abmessungen 
vorzusehen.  
 

Hinweise 

Zur Vermeidung und Minimierung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
sind folgende Maßnahmen einzuhalten: 

 Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen für die Artengruppen der Amphibien 
und Reptilien ist über die Bauzeit entlang der Südgrenze bzw. entlang des 
Grünbächles sowie der Ost und Nordgrenze ein von Amphibien und Reptilien 
nicht überwindbarer Schutzzaun aufzustellen, so dass ein Einwandern von Tie-
ren in die Gefahrenbereiche der Baustelle vermieden werden kann.  

 Zur Vermeidung und Minimierung des Tötungstatbestandes gegenüber den Ar-
tengruppen Vögel und Fledermäuse dürfen Gehölzbestände nur in der Zeit von 
Anfang Dezember bis Ende Februar entfernt werden. 

 Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen und nächtliche 
Ausleuchtungen der Baustelle zu unterlassen, da sich die Fledermäuse dann in 
der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der Jagdphase in der 
Dämmerung nicht beeinträchtigt werden. 

 Beleuchtungen der Gebäudefassaden in Richtung der Waldbereiche sind nicht 
zulässig, um so eine mögliche Störung der Fledermäuse während der Jagd zu 
vermeiden. 

1.8 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

1.8.1 Die privaten Baugrundstücke sind je angefangenen 400 m² Grundstücksfläche mit je 
einem standortheimischen Obstbaum oder Laubbaum (Hochstamm) gemäß beige-
fügter Pflanzliste zu bepflanzen.  

1.8.2 Die Anpflanzungen müssen spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung erfolgen. 

1.8.3 Die Bäume sind zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Abgang oder Fällung 
eines Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Laubbaum gemäß Artenempfehlung 
nachzupflanzen. 

  



Stadt Todtnau – Gemarkung Schlechtnau Stand:12.12.2019 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Bergstraße“ gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 13b BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 4 von 9 

 

19-12-12 Bebauungsvorschriften (19-11-28).docx 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 21.05.2019 (GBl. S. 161, 186) 

 
 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Als Dachform sind Satteldächer mit Dachüberstand an Giebel- und Traufseiten so-
wie Walmdächer mit allseitigen Dachüberständen festgesetzt. Der Mindestdach-
überstand beträgt 0,20 m. 

2.1.2 Die zulässige Dachneigung ist der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil zu 
entnehmen. Die Dachneigung direkt aneinander angrenzender Doppelhäuser oder 
Hausgruppen muss einheitlich sein. Sollte keine Einigung erzielt werden, gilt 45° 
Dachneigung. Ein Versatz der Firstlinie ist zulässig. 

2.1.3 Garagen und Carports sind entweder in das Gebäude einzubeziehen oder mit ei-
nem der Dachneigung des Hauptgebäudes entsprechenden Dach zu versehen. Un-
abhängig von der Dachform des Hauptgebäudes sind flache und flachgeneigte Dä-
cher (0° - 15° Dachneigung) von Garagen und Carports in Verbindung mit einer ve-
getativen Dachbegrünung (Mindestsubstrathöhe 5 cm, extensive Pflege) zulässig. 

2.1.4 Dachaufbauten sind in Form von Schlepp,- Giebel- oder Dreiecksgauben sowie 
Dacheinschnitte (Loggien) bis jeweils maximal 5,00 m Breite zulässig. Eine Durch-
brechung der Trauflinie (Widerkehr, Zwerchhaus) ist nicht zulässig. Es ist nur eine 
Gaubenform pro Dachfläche zulässig. Giebel- und Dreieckgauben müssen mindes-
tens dieselbe Dachneigung wie das Hauptdach aufweisen. Der seitliche Abstand der 
Dachaufbauten und Dacheinschnitte von der Giebelwand sowie zueinander muss 
mindestens 1,00 m betragen. Der Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte 
zum Hauptfirst, gemessen parallel zur Dachfläche, muss mindestens 1,00 m betra-
gen. Bei Herstellung einer Widerkehr kann auf den oberen Abstand verzichtet wer-
den. 

2.1.5 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote, braune, graue bis schwarze Ziegel 
oder Dachsteine zulässig. Die Dachfarbe direkt aneinander angrenzender Hausein-
heiten muss einheitlich sein. 

2.1.6 Wellfaserzement, Dachpappe und glänzende oder reflektierende Materialien sind 
nicht zulässig.  

2.1.7 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solartherme), 
sind ausschließlich auf Dachflächen zulässig.  

2.2 Sichtbare Wandhöhe (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet wird die maximale sichtbare Wandhöhe bergseits auf 
4,5 m und talseits auf 7,5 m begrenzt. 

2.2.2 Die sichtbare Wandhöhe wird gemessen zwischen dem Schnittpunkt der Wand mit 
der Geländeoberkante (nach Herstellung der Baumaßnahmen) und der Traufe ge-
mäß der Festsetzung Ziffer 1.3.1. 
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2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke im Plangebiet sind zu be-
grünen bzw. gärtnerisch anzulegen. Vorgärten dürfen nicht als Lager- und Abstell-
flächen genutzt werden. Mit Schotter oder Kies überdeckte Beet- und Grünflächen 
sind nicht zulässig. 

2.3.2 Stützmauern dürfen eine Höhe von max. 1,5 m, bezogen auf das natürliche Gelän-
de, nicht überschreiten. Über dieses Maß hinausgehende, notwendige Geländean-
passungen sind durch terrassierte Stützmauern mit einem parallelen Versatz von 
mindestens 1,5 m oder begrünte Böschungen bis zu einer Neigung von max. 45° 
herzustellen. 

2.3.3 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

2.4 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Entlang der Verkehrsfläche ist eine geschlossene Einfriedung in Form einer Tro-
ckenmauer zulässig. Zu den Nachbargrenzen hin sind geschlossene Einfriedungen 
(Mauern, Wände, Gabionen etc.) unzulässig.  

2.4.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung und nur bis zu 
einer Höhe von 1,5 m zulässig. Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig.  

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohngebäu-
de zu konzentrieren.  

2.6 Freileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Freileitungen sind unzulässig.  

2.7 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Für das Sammeln von Dachwasser sind Regenwasserzisternen mit Retentionsvo-
lumen festgesetzt. Als Retentionsvolumen (ohne Speichervolumen) sind 
mind. 2 m³ / 100 m² angeschlossener versiegelter Fläche vorgesehen. Die Überläu-
fe der Zisternen und die Hofflächen sind an die öffentliche Kanalisation anzuschlie-
ßen oder können auch, unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen, über den 
belebten, begrünten Oberboden auf den privaten Flächen versickert werden. Als 
Drosselabfluss sind max. 0,2 l / s vorzusehen. Das häusliche Abwasser ist an die öf-
fentliche Kanalisation anzuschließen. 
 

Hinweise: 

 Die Entwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen und bedürfen der Abnahme durch die Stadt Todtnau. Re-
genwassernutzungsanlagen sind nach § 13 Trinkwasserverordnung dem Ge-
sundheitsamt schriftlich anzuzeigen.  

 Keller sind mittels geeigneter Maßnahmen (weiße Wanne, Anbringen von Dich-
tungen) gegen sich im verfüllten Arbeitsraum sammelndes und aufstauenden 
Regenwassers und ggf. Schichtwasser zu schützen. Die Verlegung von Dräna-
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gen um das Bauwerk und deren Anschluss an die öffentlichen Misch-, Schmutz - 
oder Regenwasserkanäle sind nicht zulässig. Ausnahmen hiervon bedürfen der 
Zustimmung des Betreibers der öffentlichen Kanalisation und des Landratsam-
tes Lörrach, Fachbereich Umwelt. 

 

 

3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

Gewässerrandstreifen 

Auf den als Gewässerrandstreifen festgesetzten Flächen gelten die Bestimmungen 
des § 38 WHG i.V.m. § 29 WG. 

 

 

4 HINWEISE 

4.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

4.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

4.3 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

4.4 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 
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 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

 Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des 
Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

 Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

 Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

 Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

 Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

 Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

 

 

 

Stadt Todtnau, den  
 
 
 
 
 
Andreas Wießner 
Bürgermeister  Planverfasser 
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Ausfertigungsvermerk 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Stadt 
Todtnau übereinstimmen. 
 
 
Stadt Todtnau, den  
 
 
Andreas Wießner 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der ________ 
 
 
 
Stadt Todtnau, den  
 
 
Andreas Wießner 
Bürgermeister 
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5 ANHANG 

Pflanzliste 

Vorschläge für sonstige Baum- und Strauchpflanzungen innerhalb des Plangebietes 

 
 
 

Bäume Carpinus betulus  Hainbuche 

Castanea sativa  Edelkastanie 

Juglans regia  Echte Walnuss 

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 

Malus sylvestris  Holzapfel 

Prunus avium  Vogelkirsche 

Pyrus pyraster  Wildbirne 

Quercus robur      Stiel-Eiche 

Sorbus aria  Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia  Eberesche 

Tilia cordata  Winterlinde 

Tilia platyphyllos  Sommerlinde 

 

Sträucher Amelanchier ovalis  Gewöhnliche Felsenbirne 

Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana  Hasel 

Crataegus spec.  Weißdorne 

Frangulus alnus  Faulbaum 

Rosa canina  Hundsrose 

Rosa alpina  Alpen-Heckenrose 

Rubus ideaus  Himbeere 

Rubus fruticosus  Brombeere 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Berg-Holunder 

 


